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Aufgrund des § 154 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674), wird im
Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen verordnet:

ÜBERSICHT

Erster Abschnitt: Haushaltsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 1 bis 9

Zweiter Abschnitt: Planungsgrundsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 10 bis 17

Dritter Abschnitt: Deckungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 18 bis 21

Vierter Abschnitt: Liquiditätssicherung, Rücklagen . . . . . . . . . . . . §§ 22 und 23

Fünfter Abschnitt: Haushaltsausgleich und Ausgleich von Jahres-
fehlbeträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 24 und 25

Sechster Abschnitt: Weitere Vorschriften für die Haushaltswirt-
schaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 26 bis 31

Siebenter Abschnitt: Buchführung und Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 32 bis 37

Achter Abschnitt: Ansatz und Bewertung des Vermögens und der
Schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 38 bis 43

Neunter Abschnitt: Jahresabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 44 bis 52

Zehnter Abschnitt: Gesamtabschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 53 bis 55

Elfter Abschnitt: Schlussvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 56 bis 62

Erster Abschnitt

Haushaltsplan

§ 1 Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Gesamthaushalt,

* Die Muster zur GemHVO sind im Folgenden nicht komplett abgedruckt (vgl. S. 84ff.).
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2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

(2) Der Gesamthaushalt besteht aus
1. dem Ergebnishaushalt und
2. dem Finanzhaushalt.

(3) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in
Teilhaushalte (§ 4) zu gliedern.

(4) Dem Haushaltsplan sind beizufügen
1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zu-

grunde liegenden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Auf-
stellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgen-
den Jahre, so ist sie entsprechend fortzuschreiben,

3. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden
muss,

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen;
werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die mittel-
fristige Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die
voraussichtliche Deckung der Auszahlungen dieser Jahre besonders
darzustellen,

5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkei-
ten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kre-
ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der
Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über
den Stand zu Beginn des Vorjahres,

6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindever-

tretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Ver-
fügung gestellt werden,

8. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahres-
abschluss,

9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sonderver-
mögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unterneh-
men und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen
die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist; in diesen
Fällen genügt auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirt-
schaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
und Einrichtungen,

11. der Finanzstatusbericht.
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§ 2 Ergebnishaushalt

(1) Der Ergebnishaushalt enthält
als ordentliche Erträge
1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen,
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ge-

setzlichen Umlagen,
6. Erträge aus Transferleistungen,
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

allgemeine Umlagen,
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei-

sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen,
9. sonstige ordentliche Erträge,
als ordentliche Aufwendungen
10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Abschreibungen,
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi-

nanzaufwendungen,
15. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen,
16. Transferaufwendungen,
17. sonstige ordentliche Aufwendungen,
außerdem
18. Finanzerträge,
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
und
20. außerordentliche Erträge,
21. außerordentliche Aufwendungen.

(2) Im Ergebnishaushalt sind für jedes Haushaltsjahr
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge nach Abs. 1 Nr. 1

bis 9 und der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach Abs. 1
Nr. 10 bis 17 als Verwaltungsergebnis,

2. der Saldo aus den Finanzerträgen nach Abs. 1 Nr. 18 und den Zinsen
und ähnlichen Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 19 als Finanzergebnis,

3. die Summe aus den Salden nach Nr. 1 und 2 als ordentliches Ergeb-
nis,
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4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen nach Abs. 1 Nr. 20 und
den außerordentlichen Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 21 als außeror-
dentliches Ergebnis,

5. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis nach Nr. 3 und dem außer-
ordentlichem Ergebnis nach Nr. 4 als geplantes Jahresergebnis (Jah-
resüberschuss/Jahresfehlbedarf)

auszuweisen.
(3) Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentli-

che Aufwendungen“ sind insbesondere Gewinne und Verluste aus der
Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens auszu-
weisen.

(4) Sind Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach Maßgabe des § 25 aus-
zugleichen, ist dem geplanten Jahresergebnis nach Abs. 2 Nr. 5 die
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge gegenüberzustellen.

§ 3 Finanzhaushalt

(1) Wird die Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 47 Abs. 2)
geführt, ist im Finanzhaushalt der geplante Zahlungsmittelfluss wie
folgt darzustellen:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Steuern und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließ-

lich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen,
5. Einzahlungen aus Transferleistungen,
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine

Umlagen,
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
8. sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche

Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1

bis 8),
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10. Personalauszahlungen,
11. Versorgungsauszahlungen,
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Auszahlungen für Transferleistungen,
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

sowie besondere Finanzauszahlungen,
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15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzli-
chen Umlageverpflichtungen,

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen,
17. sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Nr. 10 bis 17),
19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18),
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie

aus Investitionsbeiträgen,
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-

anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens,
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Fi-

nanzanlagevermögens,
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22),
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen,
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

und immaterielle Anlagevermögen,
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen,
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27),
29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investiti-

onstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28),
30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus

Nr. 19 und 29),
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen,
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ver-

gleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermö-
gen „Hessenkasse“,

33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32),

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushalts-
jahres (Summe aus Nr. 30 und 33),

Zahlungsmittelbestand
35. geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haus-

haltsjahres,
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36. geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34),
37. geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-

jahres (Summe aus den Summen Nr. 35 und 36).

(2) Wird die Finanzrechnung nach der indirekten Methode (§ 47
Abs. 3) geführt, ist im Finanzhaushalt der geplante Zahlungsmittelfluss
wie folgt darzustellen:
aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts,
2. zuzüglich der Abschreibungen und abzüglich der Zuschreibungen auf

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens,
3. abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
4. zuzüglich der Zunahme und abzüglich der Abnahme von Rückstel-

lungen,
5. abzüglich der Erträge und zuzüglich der Aufwendungen aus dem Ab-

gang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens,
6. zuzüglich der sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

und abzüglich der sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge (ein-
schließlich sonstiger außerordentlicher Erträge und Aufwendungen),

7. abzüglich der Zunahme und zuzüglich der Abnahme der Vorräte, der
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
sind,

8. zuzüglich der Zunahme und abzüglich der Abnahme der Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind,

aus Investitionstätigkeit
9. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie

aus Investitionsbeiträgen,
10. zuzüglich Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen

des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens,
11. abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermö-

gen und immaterielle Anlagevermögen,
12. zuzüglich Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen

des Finanzanlagevermögens,
13. abzüglich Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever-

mögen,
aus Finanzierungstätigkeit
14. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

vergleichbaren Vorgängen,
15. abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirt-

schaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen
„Hessenkasse“.
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Für jedes Haushaltsjahr sind dabei auszuweisen
1. der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) als Zahlungsmittelfluss aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit,

2. der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit (Nr. 9 bis 13) als Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätig-
keit,

3. der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit (Nr. 14 und 15) als Zahlungsmittelfluss aus Finanzie-
rungstätigkeit,

4. die Summe der Salden nach Nr. 1 bis 3 als geplanter Zahlungsmittel-
überschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres,

5. die Summe des geplanten Zahlungsmittelüberschusses oder Zah-
lungsmittelbedarfs des Haushaltsjahres (Nr. 4) und der geplante Zah-
lungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres als geplanter
Endbestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt ist durch eine Aufstellung der geplanten Einzahlun-
gen und Auszahlungen in der Gliederung nach Abs. 1 zu ergänzen.

(3) Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen
zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen
„Hessenkasse“ geleistet werden können.

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(1) In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgrup-
pen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produkt-
gruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge
und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlun-
gen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu
einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammenge-
fasst darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungsein-
heit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen
zuzuordnen.

(2) Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach vor-
gegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation pro-
duktorientiert zu gliedern. Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen
Organisation gegliedert, sind die der Organisationseinheit zugewiesenen
örtlichen Produktgruppen und Produkte darzustellen. Die Gemeinde hat
sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür gel-
tenden Systematik abgegeben werden. Die vorgegebenen Produktberei-
che können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden; sie sind in die-
sem Fall in einer besonderen Übersicht darzustellen. In den Teilhaushal-
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ten sollen außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der
Zielerreichung angegeben werden.

(3) Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Auf-
wendungen und Erträge nach § 2 Abs. 1 sowie Kosten und Erlöse aus
internen Leistungsverrechnungen. Für jeden Teilergebnishaushalt ist ein
Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 ergänzt um das Ergebnis der internen Leis-
tungsbeziehungen zu bilden.

(4) Im Fall des § 3 Abs. 1 enthält jeder Teilfinanzhaushalt die auf ihn
entfallenden Einzahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 20 bis 22 und Auszahlun-
gen nach § 3 Abs. 1 Nr. 24 bis 27 aus der Investitionstätigkeit, sowie die
Einzahlungen und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 31 und 32 aus Fi-
nanzierungstätigkeit, soweit diese nicht zentral veranschlagt werden.

(5) Im Fall des § 3 Abs. 2 enthält jeder Teilfinanzhaushalt die auf ihn
entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen nach § 3 Abs. 2 Satz 1
Nr. 9 bis 13 aus Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszah-
lungen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 und 15 aus Finanzierungstätigkeit,
soweit diese nicht zentral veranschlagt werden.

(6) Bei den Ansätzen für Auszahlungen für Investitionen oder Investi-
tionsförderungsmaßnahmen sind außerdem anzugeben der Gesamtaus-
zahlungsbedarf, die Summe der bisher bereit gestellten Haushaltsmittel,
die Summe der benötigten Verpflichtungsermächtigungen für Auszah-
lungen für die Folgejahre (§ 11), der Haushaltsansatz des Vorjahres sowie
das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses. Für jedes Haushaltsjahr ist
der Saldo aus den anteiligen Einzahlungen und Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

(7) Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert
(Abs. 2 Satz 2), ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets
und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen als Anlage
beizufügen.

§ 5 Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen
der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitneh-
mer auszuweisen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sonderver-
mögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzu-
führen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe
die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des
Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom
Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist
1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die

Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,
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2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorberei-
tungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

(4) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das
dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitneh-
mern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden.
Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen
vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrige-
ren Entgeltgruppe besetzt werden.

§ 6 Vorbericht

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Ent-
wicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung
der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rah-
menbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentli-
che Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Ent-
wicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außer-
dem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete
Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen vo-
raussichtlich ergeben werden.

§ 7 Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haus-
haltsjahre getroffen, sind im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge, Ein-
zahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung im ersten Haushaltsjahr ist der Gemeindevertretung vor Beginn
des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.

(3) Anlagen nach § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10, die nach der Beschlussfas-
sung über einen Haushaltsplan nach Abs. 1 erstellt worden sind, müssen
der Fortschreibung nach Abs. 2 beigefügt werden.

§ 8 Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen
der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen
und Verpflichtungsermächtigungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung
übersehbar sind, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ände-
rungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Nach § 100 der Hessischen
Gemeindeordnung bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen und Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden.
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(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge und Mehrein-
zahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Aus-
zahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwen-
dungen oder Auszahlungen abweichend von Abs. 1 Satz 2 in den Nach-
tragshaushaltsplan aufzunehmen.

(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermäch-
tigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 ist zu er-
gänzen.

§ 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer
Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des
geplanten Ergebnisses des Ergebnishaushalts, einer Übersicht über die
vorgesehene Verwendung von Rücklagen und einer Übersicht über die
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelfehl-
bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionszuweisun-
gen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge, der vorgesehenen Einzah-
lungen aus der Veränderung von Vermögensgegenständen und von Fi-
nanzanlagen sowie der Investitionsauszahlungen, der Tilgungen und der
Aufnahme von Krediten und Anleihen des Finanzhaushalts. Sie ist nach
der sich aus § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 ergebenden Ordnung und nach
Jahren gegliedert aufzustellen.

(2) Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investiti-
onsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum
vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die
fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen
aufgeführt werden. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men, deren Investitionssummen die von der Gemeinde festgelegten Wert-
grenzen unterschreiten, können zusammengefasst werden. Ergeben sich
bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die
folgenden Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzuschreiben. Das
Investitionsprogramm kann mit den Teilfinanzhaushalten verbunden
werden.

(3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung sollen die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Ge-
meindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beach-
tung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

(4) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll in den einzel-
nen Jahren ausgeglichen sein.




